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Vorwort 

Das chinesische Recht hat in den letzten Jahren im Zuge des Beitritts der VR 
China zur WTO eine geradezu rasante Entwicklung durchgemacht. Davon ist 
auch die vorliegende Dissertation beeinflußt worden. Sie versucht, der Ent-
wicklung Rechnung zu tragen und auf die Unterschiede zwischen alter und 
neuer Rechtslage hinzuweisen. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur 
sind auf dem Stand von August 2002. 

Diese Arbeit verdankt ihr Entstehen der unermüdlichen Unterstützung 
meines Doktorvaters Prof. Dr. Ulrich Manthe von der Universität Passau. Ihm 
möchte ich für seinen selbstlosen Einsatz, seine Geduld und ruhige Begleitung 
der Arbeit an dieser Stelle ganz besonders herzlich danken. Auch meinem 
Zweitgutachter Prof. Dr. Adolf Dietz möchte ich meine Anerkennung ausspre-
chen. Er hat das Thema ausgewählt und die Arbeit am Max-Planck-Institut für 
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht in München begleitet. 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Gerhard Schricker hat sich sowohl in finanzieller Hin-
sicht als auch durch Gutachten und Hilfestellungen als unersetzlicher Mentor 
erwiesen. Zusammen mit Prof. Dr. Ullrich Loewenheim hat er diese Arbeit ins 
Leben gerufen. Beiden gebührt in besonderer Weise meine Hochachtung und 
herzlicher Dank. 

Dr. Markus Müller, LL.M. und Paul Pattloch haben sich der unendlichen 
Mühe des Korrekturlesens unterzogen. Auch ihnen möchte ich dafür danken. 

Herzlich gedankt sei schließlich Prof. Dr. Jürgen Basedow vom Max-Planck-
Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Er hat 
diese Arbeit in die Schriftenreihe seines Instituts aufgenommen. Damit ist für 
den Autor ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Prof. Dr. Frank Münzel 
hat mich mit umfangreichem Material und vielen weiterführenden kritischen 
Bemerkungen unterstützt, auch ihm sei dafür herzlich gedankt. 

Diese Arbeit ist meiner Mutter und dem Gedenken meines Vaters gewid-
met. 

München, 15. Dezember 2002 Dr. Thomas Pattloch, LL.M.Eur. 
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Einleitung 

Das chinesische Recht rückt seit der Wende in der chinesischen Politik 
unter Deng Xiaoping 1978 immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses der 
juristischen Analyse. In nur zwei lahrzehnten hat die VR China ausgehend 
vom Stande Null ein durchaus modernes und umfangreiches Regelwerk ge-
schaffen. Mehrere Verfassungsänderungen waren notwendig, um den Neuan-
fang aus legislativer Sicht auf sichere Füße zu stellen. Der Weg vom kommu-
nistischen Rechtsdenken hin zum marktwirtschaftlich orientierten Vertragssy-
stem ist in Etappen vollzogen worden und gegenwärtig noch nicht beendet. 
Noch immer finden sich im Rechtssystem der VR China Züge eines zweiglei-
sigen Rechts, aufgeteilt in seiner Wirkung nach In- und Ausländern. Im Zivil-
recht beginnt mit dem neuen Vertragsgesetz diese Aufteilung in Recht der 
Inländer und Sonderrecht für Ausländer allmählich aus den Gesetzbüchern zu 
verschwinden. In der Praxis hingegen sitzt diese Aufteilung in den Köpfen 
vieler Menschen noch immer fest. 

Das Engagement des Auslands ist im internationalen Vergleich trotz der 
jüngsten Asienkrise nach wie vor unvermindert auf hohem Niveau. Für Inve-
storen weist das mitgebrachte Geld allein nicht den Weg zum Erfolg. Mit dem 
Engagement ergibt sich auch die Notwendigkeit der rechtlichen Absicherung. 
Die VR China zeichnet sich in diesem Punkt durch eine große Unübersicht-
lichkeit der bestehenden Normen und Verwaltungsregeln aus. Dies wirkt sich 
auch auf den Schutz geistigen Eigentums aus, denn besonders willkommen 
sind aus chinesischer Sicht mittlerweile nur noch Investoren mit High-Tech 
Produkten. Solche Produkte zeichnen sich durch einen hohen Investitionsauf-
wand für ihre Entwicklung aus. Sie sind nicht selten das Ergebnis jahrelanger 
kostenintensiver Bemühungen und geistiger Schaffenskraft. Der Schutz der 
geistigen Schöpferleistung hat deshalb aus Sicht des investierenden ausländi-
schen Unternehmers einen sehr hohen Stellenwert. Mit dem Blick auf eine 
Aufnahme in die WTO und nicht zuletzt aus Angst vor einem Ausbleiben 
weiterer ausländischer Gelder hat die VR China sukzessive Gesetzesänderun-
gen im Patent-, Marken- und Urheberrecht erlassen und ist immer noch sehr 
bemüht, durch die Verbesserung der vorhandenen und den Erlaß neuer Geset-
ze das Schutzniveau für das geistige Eigentum dem internationalen Standard 
anzupassen. 

Mit zunehmender internationaler Verflechtung durch wachsenden Welt-
handel hat sich auch die Verletzung geistiger Eigentumsrechte vervielfacht. 
Die Frage, welche Rechtsordnung auf solche Fälle Anwendung findet, wird 
durch das Internationale Privatrecht beantwortet. Als nationales, staatliches 
Recht versucht dieses Rechtsgebiet, für die Behandlung von Ausländern und 
ihrer Rechte sowohl national wie auch international eine Lösung zu bieten, 
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inneren und äußeren Entscheidungseinklang herzustellen. Internationale Ver-
träge sind gegenwärtig lediglich Brücken zwischen den Staaten, eine ab-
schließende einheitliche Regelung aller Probleme durch sie ist trotz aller Be-
mühungen bislang nicht in Sicht. Aus diesem Grund behält die Frage nach 
dem anwendbaren nationalen Recht ihre Aktualität und Bedeutung. 

Diese Arbeit stellt das nationale Kollisionsrecht Chinas und Deutschlands 
für Fälle von Immaterialgüterrechten mit Auslandsbeziehung dar. Die Gegen-
überstellung geht von einer funktionalen Betrachtung der Problemkreise aus, 
denn das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit in der VR China beruht 
auf einer sich vom Westen stark unterscheidenden Weltanschauung. Der 
Kommunismus chinesischer Prägung definiert die Funktion des Rechts als 
bloßen Überbau und nicht als Basis einer Gesellschaft. Dennoch weicht das 
Durchschlagen der Ideologie auf das Recht zunehmend einer „technischen" 
Regelung der Probleme durch den Gesetzgeber. Patente, Marken und Urhe-
berrechte als Ware und Eigentum sind heute - obwohl Inbegriff kapitalisti-
schen Denkens - kein ideologisches Problem mehr. Sie prägen das Wirt-
schaftsleben Chinas und rücken als ein das ausländische Investitionsvolumen 
bestimmender Wirtschaftsfaktor zunehmend in den Mittelpunkt der Durchset-
zung von Recht und Gesetz. 

Das Immaterialgüterrecht wird weltweit von einem grundlegenden Prinzip 
beherrscht, dem Territorialitätsprinzip. Dieses Prinzip ist für das geistige Ei-
gentum der Schlüssel zu der Frage der Anknüpfung und gleichzeitig An-
griffspunkt für abweichende Meinungen. Die räumliche Begrenztheit einer 
Rechtsordnung gerät im internationalen Rechtsverkehr teilweise in Konflikt 
zur Parteiautonomie. Die Freiheit der Parteien wird durch das Vertragsstatut 
verwirklicht, welches durch die Rechtswahl die Anwendung ausländischen 
Rechts ermöglicht. Das sich hieraus ergebende Spannungsfeld liegt im Ergeb-
nis allen Problemen dieser Arbeit zugrunde. Wo die Freiheit der Parteien zur 
Selbstbestimmung endet und einem räumlich unveränderlichen Recht weichen 
muß, entstehen in beiden Rechtsordnungen, sowohl der chinesischen wie der 
deutschen, eine Vielzahl von ungeklärten Streitigkeiten, welche den Schwer-
punkt der Gegenüberstellung bilden sollen. 
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1. Kapitel 

Allgemeiner Teil 

1. Teil: Chinesisches Recht 

I. Quellen des IPR und der Gesetzentwurf zum IPR Shifanfa 

1. Das gegenwärtig gültige Recht 

Quellen des IPR sind einerseits Kollisionsregeln in den völkerrechtlichen 
internationalen, zwei- oder mehrseitigen Ab- und Übereinkommen, anderer-
seits Normen des nationalen Rechts, die sich entweder verstreut in den jewei-
ligen Einzelgesetzen wie dem Außenwirtschaftsvertragsgesetz (im folgenden 
AWVG1), Vertragsgesetz (im folgenden VertragsG2), Gesetzen zu den unter-
schiedlichen Unternehmensformen für ausländische Direktinvestitionen oder 
dem Erbgesetz (im folgenden ErbG3) finden (so auszugsweise Art. 5 AWVG, 
Art. 126 VertragsG, Art. 36 ErbG und möglicherweise in den Spezialgesetzen 
zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht), als eigener Abschnitt in 
den einschlägigen Gesetzen Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts (im fol-
genden AGZ4) und Zivilprozeßgesetz (im folgenden ZPG5) verfaßt sind (Er-
stes Kapitel der AGZ mit den Art. 7 und 8, achtes Kapitel der AGZ mit den 
Art. 142 ff., viertes Buch des ZPG mit den Art. 237 ff.) oder in einem eigens 
zum IPR erlassenen Einzelgesetz (Zhonghua Renmin Gongheguo Guoji Sifa 
Shifanfa SFF, dazu gleich) angesiedelt sind6. Daneben werden auch die inter-
nationalen Gepflogenheiten zu den Quellen des IPR gezählt7. 

1 Changyongfalü S. 364 ff. 
2 GWYGB 1999 Nr. 14 S. 542 ff.; zu diesem relativ neuen Gesetz gleich weiter unten. 
3 Changyongfalü S. 350 ff. 
4 GWYGB 1986 S. 1986 ff; Changyongfalü S. 317 ff. 
5 Changyongfalü S. 1707 ff. 
6Xiao Yongping, ZF 1996 Nr. 1 S. 107; Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 27; Zhang/Zhao, 

Guoji sifa S. 17,18. 
7 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 26. 
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Ob über das materielle Recht hinaus auch Kollisionsnormen in die interna-
tionalen Gepflogenheiten einzubeziehen sind oder diese nur materiellrechtli-
chen Gehalt haben, ist allerdings nach wie vor strittig, wegen der Einordnung 
des Begriffs unter das Kapitel über die „Rechtsanwendung auf Zivilbeziehun-
gen mit Auslandsbeziehung" in den AGZ aber wohl von der h.M. in dem Sin-
ne entschieden worden, daß auch Kollisionsnormen unter die internationalen 
Gepflogenheiten fallen8. Kollisionsrechtlichen Inhalt als internationale Ge-
pflogenheit hat demnach beispielsweise der ordre public, die Anknüpfung 
nach der lex rei sitae bei Immobilien, der Grundsatz der Anknüpfung nach 
dem Recht des Handlungsortes für die Form und der Grundsatz der engsten 
Verbindung im internationalen Schuldrecht9. 

Internationale Gepflogenheiten werden auch als internationale Handels-
bräuche"10, „internationale Praktiken"11, „internationale Gewohnheiten"12, 
„internationale Usancen"13, „lex mercatoria"14 bezeichnet. Dem Begriff der 
Internationalen Gepflogenheit wohnt in der Praxis eine gewisse Unschärfe in-
ne15. Es handelt sich um Handelsbräuche, die in langer und fortdauernder 
Übung im internationalen Verkehr als feststehende Regeln entstanden sind 
und sich durch Effektivität und Bestimmtheit auszeichnen16. Sie können 
grundsätzlich nur angewendet werden, wenn sie von der VR China ausdrück-
lich oder stillschweigend anerkannt worden sind, keine internationalen Ab-
kommen einschlägig sind und kein Verstoß gegen den chinesischen ordre pu-
blic vorliegt17. Der Inhalt der Regel muß privatrechtlicher Natur sein18. Dar-
über hinaus werden in der Literatur weitere Einschränkungen und Vorausset-
zungen angeführt, wie die Auslegung der Gepflogenheiten im Lichte der chi-
nesischen Gesetze besehen19 und sogar die vorherige Bestimmung chinesi-
schen Rechts als Vertragsstatut20. Gemäß früherem Art. 6 AWVG, jetzt Art. 
142 Abs. 2 AGZ dürfen vor allem keine vorrangigen internationalen Abkom-

8 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 20; Bai/Huang, GJZF S. 252; Horn/Schütze-Horn, Wirt-
schaftsrecht S. 99; Süß, Grundzüge S. 34, 35; zur Gegenansicht Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 
277. 

9 Se Hz, Außenwirtschaftsvertragsrecht S. 27. 
10 Zheng, Henry R., Commercial law S. 204; Heuser, RIW 1985 S. 377, 379. 
11 von Hehn, RIW 1988 S. 263, 266. 
12 Seitz, Außenwirtschaftvertragsrecht S. 67 m.w.N. 
13 Heuser, RIW 1985 S. 379. 
14 Horn, RIW 1985 S. 691; Weise, Lex mercatoria S. 162. 
15 von Lingelsheim-Seibicke, Das China-Geschäft heute und morgen S. 245. 
16 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 19, 20; Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 124; Seitz, Außen-

wirtschaftsvertragsrecht S. 68 m.w.N.; Yu/Hu, FY 1983 Nr. 4 S. 50 ff. 
17 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 22, 23; Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 278. 
18 Li Zerui, FY 1986 Nr. 3 S. 72 f. 
19 Zheng, Henry R., Commercial law S. 204, 205. 
20 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 218; Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 277. 
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men einschlägig sein21. Auffalligerweise wurde die Bestimmung des Art. 5 
Abs. 3 AWVG nicht in den Art. 126 Vertragsgesetz (im folgenden VertragsG) 
übernommen22. Nach Ansicht des Gesetzgebers sind die internationalen Ge-
pflogenheiten dennoch weiter subsidiär anwendbar23. 

Im chinesischen Schrifttum finden sich zur Definition viele Versuche der 
Annäherung, aber wenig Eindeutiges24, immerhin aber einige Beispiele, z. B. 
Preisklauseln bei internationalen Kaufverträgen wie cif, fob25 u.a., oder die 
Bestimmungen der Incoterms und einiger ICC Regeln, wie z.B. Nr. 322 und 
40026. Solche Klauseln entfalten erst durch Einbeziehung in den einzelnen 
Vertrag ihre rechtliche Wirkung, wenn sie sich nicht schon zum feststehenden 
Handelsbrauch entwickelt haben27. Einige Stimmen der Literatur fuhren zur 
schärferen Erfassung des Begriffs Art. 38 Abs. 1 b) IGH-Statut28 oder Art. 9 
CISG an29. 

Im Chinesischen umfassen die sog. guoji guanli mehr als nur den Verweis 
auf internationale Handelsgewohnheiten. Sie sind subsidiäre Rechtsquelle30, 
die einerseits nach einer Mindermeinung im Schrifttum sogar dann von den 
Parteien als anzuwendendes Recht wählbar sind, wenn keine Regelungslücke 
besteht31, andererseits auch von einem Gericht als engste Verbindung festge-
setzt oder als zwingendes Recht beurteilt werden können. Für diese letzten 
beiden Fälle besteht für das Gericht kein Zwang, bei fehlender Rechtswahl 
auf die internationalen Gepflogenheiten zurückzugreifen. Sowohl Art. 142 

21 Iluang Bingkun, FP 1986 Nr. 3 S. 7; Zheng, Henry R., Commercial Law S. 204; 
Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 23; Zhongguo Fazhibao vom 8.2.1985 S. 3. 

22 Wohingegen Art. 7 SFF - siehe die Übersetzung im Anhang - die Problematik im vor-
genannten Sinne des Art. 5 Abs. 3 AWVG regelt. 

23 KomSAF, Hetongfa S. 125. 
24 Hart Depei, GSX S. 196 - 202 mit einer Übersicht; Wang Zhuilin, Journal of Internatio-

nal Trade Law 1988 Nr. 2 S. 57 ff. 
25 Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 124, 125. 
26 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 230 ff.; Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 126,127; Jung, 

Recht und Praxis S. 81 m.w.N. 
27 Han Depei, ZF 1988 Nr. 6 S. 3. 
2%XulCai, FP 1989 Nr. 3 S. 33. 
29 Jin Ning, FY 1991 Nr. 6 S. 60 ff.; Seitz, Außenwirtschaftsvertragsrecht S. 26 m.w.N. 
30 ZGRFY GB 1987 Nr. 4 Anm. Nr. 2.9; für das Urheberrecht das OVG in seinem „Be-

schluß zu verschiedenen Problemen bei der intensiven und gründlichen Durchführung des 
UrhG" vom 24. Dezember 1993 in ZZQ 1994 Nr. 1 S. 64; Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 18, 218; 
Horn/Schütze-Horn, Wirtschaftsrecht S. 73; Heuser, Grundsätze S. 173. 

31 Shao/Shao, ZF 1988 Nr. 3 S. 95; diese Auffassung steht zumindest für den Bereich des 
AWVG im eindeutigen Widerspruch zu der Rechtsprechung des OVG, ZGRFY GB 1987 Nr. 
4 S. 97 Anm. Nr. 2.9; dagegen auch Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 218; Wei Jiayu, China Law 
Reporter 1986 S. 166,167, der internationale Gewohnheiten auch dann ausschließt, wenn das 
chinesische Recht auch nur allgemeine Regeln enthalt. Daß aber im Falle des Fehlens einer 
nationalen Regelung auch internationale Gepflogenheiten von den Parteien gewählt werden 
können, ist unbestritten, vgl. Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 113,124. 
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Abs. 2 AGZ als auch Art. 5 Abs. 3 AWVG sind bzw. waren lediglich Kann-
Bestimmungen32. Dabei erstreckt sich die Reichweite der Wirkung internatio-
naler Gepflogenheiten nicht nur auf das materielle Recht, sondern auch auf 
prozessuale Fragen wie die Frage der örtlichen Gerichtszuständigkeit33. 

2. Die Rechtsentwicklung und das Shifanfa 

Im Streit um die richtige Anknüpfung im Immaterialgüterrecht gibt es in 
China Bemühungen, ein eigens auf das IPR zugeschnittenes Gesetz zu schaf-
fen, das „Zhonghua Renmin Gongheguo Guoji Sifa Shifanfa" („Beispielsge-
setz der VR China zum Chinesischen Internationalen Privatrecht", im folgen-
den SFF)34. Der für das geistige Eigentum einschlägige Regelungsgehalt die-
ses Gesetzesentwurfs wird bei den jeweils relevanten Punkten näher erläutert. 
Die existierenden Normen des Internationalen Privatrechts sind seit ihrer Ver-
abschiedung Gegenstand von Kritik gewesen und wurden von dem Wunsch 
nach Vervollständigung begleitet. Seit 1991/92 bemühen sich in China die 
Experten des IPR um die Verfassung eines einheitlichen IPR-Gesetzes, in 
dem ähnlich dem deutschen EGBGB alle Kollisionsnormen zusammengefaßt 
werden sollen35. Vom Beginn der Diskussion an bis heute wurde der Entwurf 
mehrfach umfassend geändert. Mittlerweile ist dieses Modellgesetz in seiner 
sechsten Fassung aus dem Jahre 2000 auch in Buchform erschienen36. Im 
weiteren werden die Vorschriften des Modellgesetzes - soweit nichts anderes 
vermerkt ist - in seiner sechsten Fassung zitiert. Die in diesem Gesetz ent-
haltenen Vorschriften besitzen natürlich ohne Verabschiedung in einem for-
mellen Gesetzgebungsverfahren in ihrer jetzigen Fassung keinerlei Verbind-
lichkeit und können, sollte das Projekt eines einheitlichen Gesetzes erfolg-
reich sein, letzten Endes eine völlig andere Ausgestaltung erfahren als hier 
wiedergegeben. Dennoch zeigt der Entwurf den gegenwärtigen Stand der 

32 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 23; Hopp, Schlichtung S. 139. 
33 Zhongguo Fazhibao vom 8. 2. 1985 S. 3; Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 217. 
34 Zhang Zhongbo, Guoji sifaxue S. 219; Han/Yu/Huang-Luo, Niankan 1998 S. 566,je-

weils mit Bezug auf die fünfte Fassung des Modellgesetzes aus dem Jahr 1999. Aktuell ist die 
sechste Fassung aus dem Jahr 2000, in Buchform veröffentlicht durch die Chinesische Gesell-
schaft für Internationales Privatrecht unter Federführung von Han Depei, Falü Chubanshe 
Beijing 2000. Die wichtigsten Vorschriften finden sich in Originaltext und deutscher Über-
setzung im Anhang. Es ist in seiner englischen Version auch im Internet unter erhältlich. 

35 Zhongguo Falü Nianjian 1997 S. 971 zum IPR-Vereinheitlichungsversuch; Zheng 
Chengsi, ZF 1996 Nr. 6 S. 58. 

36 Im folgenden zitiert alsXuehui, SFF. In der Literatur finden sich Bezugnahmen auf die-
sen Entwurf in Zhongguo Falü Nianjian 1997 S. 971 und bei Zhang Zhongbo in seinem 
Lehrbuch „ Guoji sifaxue ", Zhongguo Zhengfa Daxue Chubanshe 1999 (dort mit Bezug auf 
die im wesentlichen gleichlautende fünfte Fassung). 
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Rechtswissenschaft des IPR in der VR China und bietet so insbesondere im 
Hinblick auf vielerorts fehlende eindeutige Aussagen der einzelnen Autoren 
zu den Einzelproblemen einen vorzüglichen Anhaltspunkt für den Standpunkt 
der herrschenden Meinung in China. 

II. Der Streit um Territorialität und Universalität geistiger Eigentumsrechte 
in China 

1. Die Unterteilung der Prinzipien 

Das geistige Eigentum im engeren Sinne ist gekennzeichnet durch das ihm 
wesensbegründende Unkörperliche, eine absolute Ausschließlichkeitswirkung 
(zhuanyouxing), Territorialität, zeitliche Begrenztheit und Reproduzierbar-
keit37. Teilweise wird die dingliche, absolute Wirkung von Immaterialgüter-
rechten von einer Mindermeinung noch bestritten; die h.M. verweist dagegen 
auf explizite Regelungen zu Ausnahmen von einer Schadenersatzpflicht bei 
Verletzung des Rechts am eigenen Bild und bejaht die absolute Wirkung von 
Immaterialgüterrechten38. Immaterialgüterrechte sind wegen ihrer dinglichen 
Wirkung den Sachenrechten ähnliche Rechte und damit im Gebiet des Staates 
belegen, der die Rechte auf gesetzliche Weise erteilt oder gewährt hat, im Ge-
biet des sogenannten Schutzlandes39. Auch in China gilt somit der Gedanke 
der territorialen Beschränkung der Immaterialgüterrechte, die vom jeweiligen 
Staat verliehen werden40. Dabei wird in China in der Dogmatik zur Anknüp-
fung zumeist viergeteilt unterschieden zwischen reinem Territorialitätsprinzip 
(welches seinerseits in das Schutzlandprinzip mündet), reinem Universali-
tätsprinzip, dem Ort der deliktischen Schädigung und einer gemischten An-
wendung der Prinzipien der Territorialität und des Deliktsorts nebeneinan-
der41. Während das Universalitätsprinzip in seinen Auswirkungen vor allem 
für Entwicklungsländer kritisch gesehen wird42, versteht die h.M. das Territo-
rialitätsprinzip nicht in der oben genannten reinen Form, d.h. ohne irgendwel-
che Bezugnahme auf fremde Rechtsordnungen, sondern als eine Verbindungs-
form, die mit der Anknüpfung an den Deliktsort kombiniert ist. Diese Misch-

37 Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 222; Zhang Zhongbo, Guoji sifaxue S. 214, 215; Zheng 
Chengsi, ZF 1996 Nr. 6 S. 53 bis 60. 

38 Zheng Chengsi, ZF 1996 Nr. 6 S. 56; Li/Jin/Zhang/Li, GSTL S. 252. 
39 Lin/Li, Guoji sifa S. 307. 
40 Duan/Wang/Yang, ZSFQ S. 237, 248. 
41 Zhang Zhongbo, Guoji sifaxue S. 217 ff.; Liu/Yu/Zheng/Wang, ZGS S. 315; 

HuangAVang, ZGS S.180, 181; Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 225 ff.; LilJinlZhanglLi, GSTL 
S. 255 ff. 

42 Li Shuangyuan, Guoji sifa S. 225; LilJinlZhanglLi, GSTL S. 255. 
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form ist gegenwärtig die vorherrschende Begründung für die Anknüpfung an 
das Recht des Schutzlandes43. 

2. Territorialität und die Frage der Rechtsinhaberschaft im Patentrecht 

Wird im folgenden von „Patent" gesprochen, so bezieht sich dieser Begriff 
in der Terminologie der chinesischen Gesetzessystematik gemäß Art. 2 Pa-
tentgesetz (im folgenden PatG44) auch auf Gebrauchs- und Geschmacksmu-
sterpatente45. Materiellrechtlich ergeben sich zwar durchaus Unterschiede 
zwischen diesen drei Arten von Patenten46, kollisionsrechtlich wird dadurch 
aber keine abweichende rechtliche Beurteilung gerechtfertigt. Statistiken zei-
gen, daß von Beginn an das sog. Erfindungspatent von ausländischen Anmel-
dern den Vorzug erhielt47. Auch in den 90er Jahren betrifft die ganz überwie-
gende Anzahl (weit über 80 %) der von Ausländern angemeldeten Patente 
nach wie vor Erfindungspatente, aber auch Gebrauchs- und Geschmackmu-
sterpatente gewinnen für ausländische Anmelder allmählich an Bedeutung48. 

a) Das Schutzlandprinzip 

Im Patentrecht gilt wie für alle gewerblichen Schutzrechte das Prinzip der 
strengen Territorialität49. Entstehung, Inhalt, Wirksamkeit und Erlöschen 
richten sich nach dem Recht des Schutzlandes, welches im Patentrecht das 
jeweilige das Patent erteilende Land ist50. Nach dem Gesetzentwurf zum IPR 
SFF wird terminologisch in Art. 93 für das Patent auf das Recht des Ortes ab-
gestellt, wo das Patent beantragt wird51. 

43 Zhao Xianglin, GS S. 194; Li Shuangyuan a.a.O.; LiulYulZhenglWang, ZGS S. 314; 
LilJinIZhanglLi, GSTL S. 254. 

44 CWHGB 1984 Nr. 1 S. 4 ff. für die erste Fassung; in der Fassung vom 25. 8. 2000 in 
GWYGB 2000 Nr. 30 S. 9; deutsche Übersetzung in GRUR Int. 2001 S. 541 ff. 

45 Wu Handong, Zhishi chanquanfa S. 119. 
46 Steinmann, Grundzüge S. 27, 28. 
47 Vgl. für frühere Zeiträume ZZ Nr. 40 S. 1 vom 28.3.1990 mit einer Gesamtstatistik vom 

1.4.1985 bis zum 28.2.1990; Shen Yaozeng, GRUR Int. 1991 S. 262; regelmäßig aktualisierte 
Daten finden sich in China Patents and Trademarks, so z.B. CPT 2000 Nr. 3 S. 96 mit einem 
Anteil von über 90% der Erfindungspatente im erfaßten Zeitraum für ausländische Anmelder. 

48 CPT 1998 Nr. 2 S. 97; Shen Yaozeng, GRUR Int. 1991 S. 261. 
49 Han Depei, Guoji Sifa S. 259; Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 123,190; Fei Zongyi, Guoji 

sifa jiangyi S. 192; Zheng Chengsi, ZZ 1985 Nr. 6 S. 23; ders., ZF 1996 Nr. 6 S. 58. 
50 Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 205. 
51 Zhang Zhongbo, Guoji sifaxue S. 220; etwas mißverständlich heißt der chinesische 

Ausdruck ,^huanli shenqingdi fa", womit wörtlich übersetzt auch das Recht am Ort der An-
meldung gemeint ist. Dies wiederum führt bei einer Anmeldung nach dem PCT in einem 
ausländischen Mitgliedsstaat dazu, daß ein anderes Recht als dasjenige des Schutzlandes ein-



Rechtsinhaberschaft und Vorfrage 9 

b) Rechtsinhaberschaft und Vorfrage 

aa) Rechtsinhaberschaft 

Beim Patentrecht wird die eigentumsgleiche Stellung, gekennzeichnet 
durch eine zeitlich begrenzte Ausschlußwirkung gegenüber Dritten52, und die 
Zugehörigkeit des Patents zu dem Eigentum privater Personen bejaht. Die VR 
China hatte mit der erstmaligen Schaffung eines Patentgesetzes Abschied ge-
nommen von dem bis dahin in sozialistischen Ländern üblichen System eines 
Erfinderscheins oder Wirtschaftspatents53 und durch das Gesetz neue Aus-
schließlichkeitsrechte geschaffen 4 Genau genommen wurde bislang zwi-
schen Inhaberschaft eines Patentrechts von im Volkseigentum stehenden Ein-
heiten und Inhaberschaft natürlicher oder juristischer Personen unterschie-
den55. Das zum zweiten Mal geänderte Patentgesetz vom 25. August 2000, in 
Kraft seit dem 1. Juli 2001, hat diese Unterscheidung aufgehoben56. Die Be-
stimmung der Rechtsinhaberschaft obliegt dem Recht des Schutzlandes57. Der 
konkrete Inhalt des Rechts und sein Erlöschen fallen in den Bereich des Im-
materialgüterstatuts58. 

bb) Die Vorfrage 

Fragen der Rechtsinhaberschaft zählen zu den klassischen Fallgruppen des 
Problems der Vorfrage. Die Behandlung der Vorfrage im chinesischen Recht 
ist strittig59, eine ausdrückliche Norm zur Regelung dieses Problems existiert 
nicht60. Einige Stimmen in der Literatur wollen die Vorfrage nach dem Recht 
des Staates beurteilen, auf den das Kollisionsrecht der lex fori verweist, ande-
re wollen unselbständig anknüpfen und das Recht der Hauptsache heranzie-
hen61. Eine eindeutige Klärung dieses Problems ist bislang nicht möglich, 

schlägig wäre: Die Gesamtschau mit Art. 94, 95 und 96 SFF und die Kommentierung inXue-
hui, SFF S. 133 ergeben aber, daß mit dieser Regelung das Recht desjenigen Landes gemeint 
sein muß, für welches das Patent angemeldet wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese sprachliche 
Ungenauigkeit des Entwurfes noch korrigiert werden wird. 

52 Wu Handong, Zhishi chanquanfa S. 195,196. 
53 Vgl. den Überblick über die geschichtliche Entwicklung der chinesischen Gesetze im 

Patentrecht bei Wu Handong, Zhishi chanquanfa S. 123 bis 125. 
54 von Füner/Häußer, Gewerbliche Schutzrechte S. 25, 26. 
55 Zhang Ping, Zhishi chanquanfa S. 65; Duan/Wang/Yang, ZSFQ S. 251; Steinmann, 

Grundzüge S. 200 ff. 
56 Wang Yanhong, AIPPI Journal, Extra Issue 2001 S. 30. 
57 Zhang Zhongbo, Guoji sifaxue S. 220. 
isXu/Xue, GS S. 298; Liu/Yu/Zheng/Wang, ZGS S. 319. 
59 Li/Jin/Zhang/Li, GSTL S. 132. 
60 Huang/Wang, ZGS S. 114. 
61 Fei Zongyi, Guoji sifa jiangyi S. 46;Liu/Yu/Zheng/Wang, ZGS S. 67. 
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denn auch die Regelung in Art. 15 SFF ist nicht eindeutig: Der Ausdruck der 
Bestimmung des anwendbaren Rechts genju benfa (gemäß diesem 
Recht/Gesetz) läßt Spielraum für Zweifel, ob das chinesische SFF und damit 
die selbständige Anknüpfung nach der lex fori gemeint ist oder die lex causae. 

Das Vorliegen einer Vorfragenproblematik wird aber im chinesischen 
Recht ohnehin nur unter sehr engen Voraussetzungen bejaht: Zum einen muß 
das Kollisionsrecht der lex causae für die Hauptfrage auf ausländisches Recht 
verweisen, zum anderen muß die Vorfrage zur Lösung der Hauptfrage absolut 
und unentbehrlich sein und schließlich muß das Kollisionsrecht des Staates 
der lex causae auf ein anderes Recht verweisen als das Kollisionsrecht der lex 
fori62. 

Das erst spät in der Wissenschaft des IPR entdeckte Problem der Vorfrage 
übt unter diesen Voraussetzungen im Bereich des geistigen Eigentums keinen 
wesentlichen Einfluß aus. Die Frage nach einer selbständigen oder unselb-
ständigen Vorfrageanknüpfung wird nämlich nur dann für das materielle Er-
gebnis bedeutsam, wenn bei einer unselbständigen Anknüpfung nach der lex 
causae das ausländische Kollisionsrecht zu einer anderen Rechtsordnung füh-
ren würde als die entsprechende Kollisionsnorm der lex fori bei einer selb-
ständigen Anknüpfung und zweitens die materiellen Rechtsnormen der in 
Frage stehenden beiden Rechtsordnungen inhaltlich voneinander abweichen. 
Im Immaterialgüterrecht kann die Vorfrage im wesentlichen nur bei der Frage 
der Inhaberschaft an einem verletzten Recht bedeutsam werden. Die grund-
sätzliche Anknüpfungsregel für das Entstehen, die Existenz, den Inhalt und 
das Erlöschen gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte ist in beiden 
Ländern das Schutzlandprinzip als Immaterialgüterstatut. Damit ergeben sich 
bei der Frage der Rechtsinhaberschaft keine inhaltlichen Abweichungen im 
Ergebnis. Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses mag allerdings bei unter-
schiedlichen Regelungen im chinesischen und deutschen Recht bei der Frage 
der Inhaberschaft an Immaterialgüterrechten eine Abweichung vorstellbar 
sein, wenn das Arbeitsstatut bzw. ein Vertragsstatut teilweise Vorrang vor 
dem Immaterialgüterstatut hat63. 

3. Territorialität und die Frage der Rechtsinhaberschaft im Markenrecht 

a) Das Schutzlandprinzip 

Auch im Markenrecht ist die Geltung des Territorialitätsprinzips aner-
kannt64. Ausländer und ausländische Unternehmen genießen nach der PVÜ 

62 Zhang/Zhao, Guoji sifa S. 80, 81; Huang/Wang, ZGS S. 113. 
63 Vgl. dazu das 6. Kapitel zu den Arbeitnehmererfindungen und Arbeitnehmenverken. 
64 Han Depei, Guoji sifa S. 277; Zheng Chengsi, ZF 1996 Nr. 6 S. 58. 
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